
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Neuss 
 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl zum Bürger-
meister/zur Bürgermeisterin der Stadt Neuss am 13. September 2015 
 
Gemäß § 46b des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG) vom 30. Juni 1998 (SGV.NRW. 1112) in 
Verbindung mit§ 46d KWahlG, §§ 24 und 75 b der Kommunalwahlordnung (KWahlO) 
vom 31. August 1993 (GV.NW. S. 592,967/SGV. NRW. 1112) in derzeit geltender 
Fassung fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl zum 
Bürgermeister/zur Bürgermeisterin der Stadt Neuss auf. 
Ich weise darauf hin, dass die Wahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig vor dem 
48. Tag vor der Wahl einzureichen sind. Den Wahltag für die Wahl der Nachfolger 
der 2009 gewählten Bürgermeister und Landräte, deren Amtszeit am 20. Oktober 
2015 endet, hat der Minister für Inneres und Kommunales des Landes NRW auf den 
13. September 2015 festgesetzt (Wahlausschreibung). 
Die Wahlvorschläge sind somit spätestensbis zum 27. Juli 2015, 18.00 
Uhr(Ausschlussfrist), beim Wahlleiter der Stadt Neuss, Rathaus Rundbau, Eingang 
2, Zimmer U.582, einzureichen. 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzu-
reichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rech-
tzeitig behoben werden können. 
Für alle Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter 
der Stadt Neuss, Rathaus Rundbau, Eingang 2, Zimmer U.582, während der Dienst-
stunden kostenlos ausgegeben werden. 
Wählbar für die Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin ist gemäß der Gemein-
deordnung für das Land NRW, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzt und eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland 
innehat, das 23. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Nicht wählbar ist, wer am Wahl-
tag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
 
Wahlvorschläge für die Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin können von 
politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von 
mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 
von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen) eingereicht 
werden. 
 
Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/eine Bewerberin enthalten. Wer ge-
mäß der Gemeindeordnung wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen; für einen sol-
chen Vorschlag gelten die Regelungen für Einzelbewerber entsprechend.  
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von der für das Wahl-
gebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss 
mindestens ein Unterzeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leis-
ten.Parteien und Wählergruppen, die in der zum Zeitpunkt der Wahlausschreibung 
laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der Vertretung der Stadt Neuss, in 



der Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvor-
schlages aus dem Land im Bundestag vertreten sind, können Wahlvorschläge nur 
einreichen, wenn sie nachweisen, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm haben; dies gilt 
nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, Abs. 
4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim 
Bundeswahlleiter eingereicht haben (§ 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG). Die Wahlvor-
schläge dieser Parteien und Wählergruppen (Satz 3, erster Halbsatz dieses Absat-
zes) müssen fernervon mindestens340 Wahlberechtigten des Wahlgebietes persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften); dies gilt 
auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, es sei denn, dass sie im Rat der 
Stadt Neuss einen Sitz auf Grund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als Ein-
zelbewerber benannt waren, und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet 
ist; dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen 
wird.Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung 
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, 
es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsbe-
rechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
Jeder Wahlvorschlag muss Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Geburts-
ort, Anschrift, Staatsangehörigkeit sowie bei Parteien oder Wählergruppen deren 
Namen oder Bezeichnung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese, angeben. Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. In einen 
Wahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer seine Zustimmung schriftlich er-
teilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zu-
stimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages. 

 

Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand meh-
rere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlä-
gen ungültig. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch den Bewerber ist zu-
lässig. 
Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen dürfen erst nach Aufstellung des 
Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Ver-
trauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die 
als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite un-
terzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson. 
Ist der Name, die Kurzbezeichnung oder das Kennwort geeignet, Verwechslungen 
mit einer Partei oder Wählergruppe hervorzurufen, die gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 
des Kommunalwahlgesetzes NRW vertreten ist oder die bei der letzten Wahl zur Ver-
tretung des Wahlgebietes Stimmen erhalten hat oder deren Wahlvorschlag früher 
eingereicht worden ist, so kann die Vertrauensperson bis zur Entscheidung über die 
Zulassung eine Bezeichnung des Wahlvorschlages festsetzen, durch die die Ver-
wechslungsgefahr beseitigt wird. 
Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet 
hierzu gewählt worden ist. 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer 
Wahl zu wählen. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Ver-



sammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 
Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglie-
der, Vertreter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilneh-
mer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl des Be-
werbers in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Die Beibringung einer Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages. 
 
Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeis-
terin oder zum Landrat/zur Landrätin in mehreren Gemeinden und Kreisen kandidie-
ren. 
 
Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. Wird eine Person von mehreren Partei-
en oder Wählergruppen als gemeinsamer Bewerber benannt, ist sie hierzu in gehei-
mer Abstimmung entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten 
Versammlungen der Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Wahlvorschlagsträger des 
gemeinsamen Wahlvorschlages dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Be-
werber wählen und zur Wahl vorschlagen.  
In dem gemeinsamen Wahlvorschlag sind jeweils alle Wahlvorschlagsträger zu be-
nennen. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der jeweiligen für das Wahlge-
biet zuständigen Leitung aller Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlages 
im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 
Unterstützungsunterschriften sind beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträ-
ger die Voraussetzungen des §15 Abs.2 Satz2 KWahlG erfüllt. Im Übrigen gelten die 
vorstehenden Ausführungen entsprechend. 
 
 
 
 
Neuss, den20.11.2014 
 
Stadt Neuss, Der Wahlleiter, Napp, Bürgermeister 


